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Sehr geehrter Herr Breyer,

tn der Sache

Breyer (_ Bundesrepublik Deutschland

wırd der Beklagten aufgegeben, lgjnnen 1 l nat:

im Hinblick auf ihren 'tfcrtrag auf Seite B f. Ihres Schriftsatzes vcm 28.06.2010 (Bl. 42 Bd. Ill d.A.},
dass bei den ven dem Kläger aufgezählten Telemedien-snbietern die Seiten nur nicht ven den
Anbietern selbst betrieben würden und diese deshalb auch keine Speicherung vcrnähmen, und der
Gegendarstellung des Klägers auf S. 5 f. seines Schriltsatzes vcm 01 .10.2010 (Bl. 65 f. Bd. Ill d.A.),
kcnkret darzulegen, bei welchen der ven ihr angebctenen Telemedien, unabhängig davcn, cb sie van
ihr selbst cder einem scnstigen Betreiber betrieben werden, keine IP-Adressen und sonstigen
Zugangsdaten über den kenkreten Nutzungsvcrgang hinaus gespeichert werden (jedenfalls
hinsichtlich des Bundesministeriums für Justiz dürfte das unstreitig sein)

im Hinblick auf ihre lediglich allgemein gehaltenen susführungen auf den S. 4 ff. ihres Schriftsatzes
vcm 28.09.2017 unter Ziffer 3 (Bl: 24 ff. Bd. Vl d.A.} ergänzend darzulegen, wann und wie clt
tatsächlich welche kcnkreten von ihr betriebenen cder unterhaltenen Dnline~Mediendienste ven den
clcrt beschriebenen Angriffen und Szenarien mit welchen kcnkreten Felgen betreffen waren
(gegebenenfalls für einen begrenzten aber repräsentativen Zeitraum), und dabei danach zu
differenzieren, cb bei den jeweils betrcffenen Mediendiensten die lP~Adresse und scnstige
Zugangsdaten über den kcnkreten Nutzungsvcrgang hinaus gespeichert wurden

Gründe anzugeben, warum einzelne ucn ihr betriebene Online-Mediendienste (beispielsweise das _
Bundesministerium für Justiz] trctz der ven ihr vcrgebrachten Sicherheitsinteressen chne die
Speicherung ven IP-.adressen auskcmmen, und gegebenenfalls vcrzutragen, inwieweit bei diesen
Medien (ihrem Vertrag zufclgel ein unterschiedlicher Angriffsdtuck besteht
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(4) vcrzutragen, wie alt bisher aufgrund der Speicherung der dynamischen IP-Adresse die Perscn eines
Angreifers festgestellt und entsprechende Strahrerfctgungsmaßnahmen eingeleitet wurden

(5) vcrzutragen, welche weiteren lag-Daten sie neben der IP-Adresse braucht, um die van ihr rrerfclgten
Sicherheitszwecke zu erreichen

(6) vcrzutragen, wie lange die IP-Adresse und die weiteren gegebenenfalls nctwendigen leg-Daten für
die ven ihr verfclgten Sicherheitszwecke mindestens (allgemein oder jeweils bei den einzelnen
Mediananbietern) gespeichert werden müssen.

Mit freundlichen Grü ßen
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